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Neue Bedarfsplanungsrichtlinie verabschiedet 

 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat mit Beschluss vom 20.12.2012 die neue Bedarfspla-

nungsrichtlinie für Ärzte erlassen. Der Beschluss wurde am 31.12.2012 im Bundesanzeiger ver-

öffentlicht und gilt seit dem 01.01.2013. Sie finden die neue Bedarfsplanungsrichtlinie hier. 

 

Die neue Bedarfsplanung differenziert nun nicht mehr nur zwischen dem hausärztlichen und 

dem fachärztlichen Versorgungsbereich, sondern unterteilt den fachärztlichen Versorgungsbe-

reich weiter in die Allgemeine fachärztliche Versorgung, die Spezialisierte fachärztliche Versor-

gung und die Gesonderte fachärztliche Versorgung. Die Versorgungsbereiche bestehen aus fol-

genden Arztgruppen: 

 
Hausärztlicher 

Versorgungs-

bereich 

1. Fachärzte für Allgemein-

medizin 

2. Praktische Ärzte  

3. Ärzte ohne Gebietsbe-

zeichnung, sofern keine 

Genehmigung zur Teil-

nahme an der fachärztli-

Spezialisierte 

fachärztliche 

Versorgung 

1. Anästhesisten 

2. Fachinternisten (fach-

ärztlich tätig) 

3. Kinder- und Jugend-

psychiater 

4. Radiologen 

 

http://www.g-ba.de/informationen/beschluesse/1621/
http://www.causaconcilio.de/


chen Versorgung vorliegt, 

4. Internisten ohne Schwer-

punktbezeichnung und 

ohne weiteres Fachgebiet, 

welche die Teilnahme an 

der hausärztlichen Ver-

sorgung gewählt haben, 

5. Fachärzte für Innere und 

Allgemeinmedizin (Haus-

ärzte). 

 

Allgemeine 

fachärztliche 

Versorgung 

1. Augenärzte 

2. Chirurgen 

3. Frauenärzte 

4. Hautärzte 

5. HNO-Ärzte 

6. Nervenärzte 

7. Orthopäden 

8. Psychotherapeuten 

9. Urologen 

10. Kinderärzte 

 

Gesonderte 

fachärztliche 

Versorgung 

1. Humangenetiker 

2. Laborärzte 

3. Neurochirurgen 

4. Nuklearmediziner 

5. Pathologen 

6. Physikalische- und Re-

habilitations-Mediziner 

7. Strahlentherapeuten 

8. Transfusionsmediziner 

 

 

 

Für die nun vier Versorgungsbereiche gelten jeweils eigene Berechnungsmodalitäten zur Fest-

stellung des Versorgungsgrades sowie – dies eine erhebliche Neuerung – eigene Regelungen zur 

Festlegung der Planungsbereiche. 

 

So gilt für die hausärztliche Versorgung der sogenannte Mittelbereich in der Abgrenzung des 

Bundesinstituts für Bau, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Eine Übersicht über die Mittelberei-

che finden Sie auf der Internetseite des BBSR. Der Mittelbereich umfasst dabei den Verflech-

tungsbereich eines sog. Mittel- oder Oberzentrums, ohne von Kreis- oder Stadtgrenzen beein-

flusst zu sein. In Planungsbereichen, die bisher der eher großflächigen Kreisstruktur folgten, 

führt die Bedarfsplanung auf Ebene der Mittelbereiche zu einer kleinteiligeren Bedarfsplanung. 

Für Planungsbereiche, die den Grenzen kreisfreier Städte folgten, bedeutet der neue Zuschnitt 

eine Vergrößerung des Planungsbereichs. 

 

Planungsbereich für die allgemeine fachärztliche Versorgung ist auch zukünftig die kreisfreie 

Stadt, der Landkreis oder die Kreisregion. In der Allgemeinen fachärztlichen Versorgung wird 

sich der Zuschnitt der Planungsbereiche also nicht verändern. 

 

Für die Spezialisierte fachärztliche Versorgung wird künftig auf die sog. Raumordnungsregio-

nen, ebenfalls in der Abgrenzung des BBSR, abgestellt. Raumordnungsregionen sind mit Aus-

nahme der Stadtstaaten großräumige, funktional abgegrenzte Raumeinheiten, bei deren Bildung 

insbesondere Pendlerverflechtungen herangezogen werden. Die Bedarfsplanung im Bereich der 

Spezialisierten fachärztlichen Versorgung wird also künftig großräumiger erfolgen. Eine Über-

sicht der Raumordnungsregionen finden Sie ebenfalls auf der Internetseite des BBSR. 

 

Ebenfalls neu ist die Einbeziehung der Arztgruppen der Gesonderten fachärztlichen Versorgung 

in die Bedarfsplanung. Nachdem diese Arztgruppen seit dem 06.09.2012 bereits einem Zulas-

http://www.bbsr.bund.de/cln_032/nn_1067118/BBSR/DE/Raumbeobachtung/Downloads/downloads__node.html?__nnn=true
http://www.bbsr.bund.de/cln_032/nn_1067118/BBSR/DE/Raumbeobachtung/Downloads/downloads__node.html?__nnn=true


sungsmoratorium unterlagen, sind nun nachhaltige Zulassungsbeschränkungen zu erwarten. Als 

Planungsbereich dient hier der KV-Bezirk. 

 

Die weiteren Regelungen der Bedarfsplanungsrichtlinie entsprechen mit wenigen Ausnahmen 

den bisherigen Regelungen (z. B. Jobsharing, Anstellung), werden jedoch teilweise ergänzt oder 

konkretisiert. 

 

Kassenärztliche Vereinigungen bzw. die Landesausschüsse können in größerem Umfang als bis-

her von den Vorgaben der Richtlinie abweichen, um regionalen Besonderheiten Rechnung zu 

tragen. Ob und in welchem Umfang dies geschieht, bleibt abzuwarten. 

zurück 

 

 
 

 

Änderungen im Zulassungsrecht nun scharfgeschaltet 

 

Zum 01.01.2013 trat die bereits mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz  beschlossene Ände-

rung des Zulassungsrechts in Kraft.  

 

Das Nachfolgezulassungsverfahren ist ab sofort zweistufig aufgebaut. So muss für den Fall, dass 

die Zulassung eines Vertragsarztes durch Tod, Verzicht oder Entziehung endet und die Praxis 

von einem Nachfolger weitergeführt werden soll, zunächst der Zulassungsausschuss entschei-

den, ob ein Nachbesetzungsverfahren durchgeführt wird. Ausweislich der Gesetzesbegründung 

hat der Zulassungsausschuss hierbei zu prüfen, ob auf eine Nachbesetzung „aus Versorgungs-

gründen verzichtet werden kann“. Ist die Nachbesetzung „aus Versorgungsgründen nicht erfor-

derlich“, kann der Zulassungsausschuss den Antrag auf Durchführung eines Nachbesetzungsver-

fahrens ablehnen. 

 

Lehnt der Zulassungsausschuss diesen Antrag ab, ist die Kassenärztliche Vereinigung verpflich-

tet, den ausscheidenden Arzt bzw. dessen Erben in Höhe des Verkehrswertes der Praxis zu ent-

schädigen. 

 

In welchem Umfang die Zulassungsausschüsse von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, ist 

noch nicht absehbar. Allerdings muss diese Neugestaltung des Zulassungsrechts aus verschiede-

nen Gründen bei der Planung einer Praxisabgabe bzw. -übernahme berücksichtigt werden. So ist 

auch dann, wenn bereits im Vorwege absehbar ist, dass eine Nachbesetzung aus Versorgungs-

gründen erforderlich ist, zu beachten, dass die vorgelagerte Entscheidung des Zulassungsaus-

schusses einen gewissen zeitlichen Mehraufwand bedeutet. Erst nach der Entscheidung des Zu-

lassungsausschusses kann eine Ausschreibung erfolgen. Ob Sitzungstermine des Zulassungsaus-

schusses und Redaktionsschluss des Ärzteblattes aufeinander abgestimmt werden, ist nicht si-

cher. 

 

Daneben sollte in jedem Einzelfall geprüft werden, wie hoch das Risiko einer negativen Ent-

scheidung des Zulassungsausschusses tatsächlich ist. Erster Schritt dieser Prüfung ist die Frage, 

ob die Neuregelung überhaupt Anwendung findet. So kann der Zulassungsausschuss den Antrag 

nicht ablehnen, wenn die Praxis durch einen privilegierten Nachfolger (Angehörige, Praxis-



partner, Angestellte etc.) fortgeführt wird. Auch bei einem Verzicht zugunsten einer Anstellung 

bzw. einer Rückumwandlung von Arztstelle in Zulassung kommen die Neuregelungen nicht zum 

Tragen.  

zurück 

 

 

 
 

Patientenrechtegesetz in der Warteschleife 

 

Der Bundestag hat in seiner Sitzung am 29.11.2012 das Gesetz zur Verbesserung der Rechte von 

Patientinnen kurz Patientenrechtegesetz verabschiedet. 

 

Mit diesem Gesetz sollen die bislang in der Rechtsprechung bereits entwickelten Rechte der Pa-

tientinnen und Patienten gestärkt werden. Hierzu sieht das Gesetz folgende Regelungen vor: 

 

– Kodifizierung des Behandlungsvertrages im Bürgerlichen Gesetzbuch, 

– Kodifizierung des Arzthaftungsrechts im Bürgerlichen Gesetzbuch  

– Förderung der Fehlervermeidungskultur, 

– Stärkung der Verfahrensrechte bei Behandlungsfehlern, 

– Stärkung der Rechte gegenüber Leistungsträgern, 

– Stärkung der Patientenbeteiligung, 

– Stärkung der Patienteninformation. 

 

Das Gesetz ist nicht zustimmungspflichtig, allerdings hat der Bundesrat die Möglichkeit, gegen 

dieses Gesetz den Vermittlungsausschuss anzurufen. Ursprünglich hatte die Bundesregierung 

beabsichtigt, das Gesetz bereits zum 01.01.2013 in Kraft treten zu lassen. Der Bundesrat sah sich 

jedoch nicht in der Lage, das Gesetz auf die Tagesordnung seiner Sitzung am 14.12.2012 zu set-

zen. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll eine Beratung im Bundestag am 01.02.2013 erfolgen. 

Das Patientenrechtegesetz kann bei positivem Votum des Bundesrates kurzfristig in Kraft treten. 

 

Zu beachten sind in der täglichen Praxis vor allem die Konkretisierungen bei den Aufklärungs- 

und Dokumentationspflichten. Eine Übersicht über den geplanten Inhalt des Patientenrechtege-

setzes einschließlich der Änderungen durch den Gesundheitsausschuss finden Sie in der Bun-

destagsdrucksache 17/11710. 

 

zurück 

 

 
 

Update - Beschneidungsgesetz 

 

In unserer Mandanteninformation Medizinrecht hatten wir Sie darüber informiert, dass die 

Bundesregierung im Oktober 2012 einen Entwurf für ein Beschneidungsgesetz vorgelegt hatte, 

den der Bundesrat am 02.11.2012 gebilligt hatte. Am 12.12.2012 hat daraufhin der Bundestag 

http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/Laufende_Verfahren/P/Patientenrechte/1711710_Beschlussempfehlung_und_Bericht_Patientenrechte.pdf
http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/Laufende_Verfahren/P/Patientenrechte/1711710_Beschlussempfehlung_und_Bericht_Patientenrechte.pdf


das Gesetz beschlossen, das am 28.12.2012 in Kraft getreten ist. Durch das Beschneidungsgesetz 

ist ein neuer § 1631d in das Bürgerliche Gesetzbuch aufgenommen worden: 

 
§ 1631d 

Beschneidung des männlichen Kindes 
 

(1) Die Personensorge umfasst auch das Recht, in eine medizinisch nicht erforderliche Beschnei-
dung des nicht einsichts- und urteilsfähigen männlichen Kindes einzuwilligen, wenn diese 
nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt werden soll. Dies gilt nicht, wenn durch die 
Beschneidung auch unter Berücksichtigung ihres Zwecks das Kindeswohl gefährdet wird. 
 

(2) In den ersten sechs Monaten nach der Geburt des Kindes dürfen auch von einer Religionsge-
sellschaft dazu vorgesehene Personen Beschneidungen gemäß Absatz 1 durchführen, wenn 
sie dafür besonders ausgebildet und, ohne Arzt zu sein, für die Durchführung der Beschnei-
dung vergleichbar befähigt sind. 

 

Von besonderem Interesse wird nun sein, wie durch den ärztlichen Berufsstand und die Recht-

sprechung die bei der Beschneidung durchgeführten Regeln der ärztlichen Kunst definiert wer-

den und in welchem Maße diese Regeln durch nichtärztliche Beschneider erfüllt werden können. 

 

zurück 
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